
 
 

Praktikumsvertrag zum Schülerbetriebspraktikum der 
Staatlichen Regelschule „An der Nesse“ Molschleben 

 
Allgemeine Angaben 
 
Name des Schülers:    …………………………………………………… 

Klasse:     …………………………………………………… 

Dauer des Praktikums:   …………………………………………………… 

Verantwortlicher Lehrer:   …………………………………………………… 

Name und Anschrift des Unternehmens: …………………………………………………… 

      …………………………………………………… 

Tel. des Unternehmens:   …………………………………………………… 

Betreuer der Praktikumseinrichtung:  …………………………………………………… 

 
1. Gegenstand des Praktikums 
Im Rahmen des Schülerbetriebspraktikums soll der Praktikant die Regeln und Gesetzmäßigkeiten 
eines betrieblichen Ablaufes kennen lernen und seine eigenen beruflichen Fertigkeiten erproben.  
 
2. Gestaltung 
Das Betriebspraktikum ist eine schulische Pflichtveranstaltung und ist Bestandteil des Fachbereiches 
Arbeit-Wirtschaft-Technik. Die Schüler haben während der Vorbereitung auf das Betriebspraktikum 
Praktikumsmappen angelegt. Diese werden im Verlaufe des Praktikums entsprechend den 
Forderungen vervollständigt. 
Die Schüler dürfen keine Tätigkeiten ausführen, die für Jugendliche unter 16 Jahren laut 
Jugendarbeitsschutzgesetz verboten sind. 
 
3.Pflichten der Vertragspartner 
Der Praktikumsbetrieb verpflichtet sich, 

 den Praktikanten so zu beschäftigen, dass er testen kann, ob eine Ausbildung in diesem 
Berufsfeld sinnvoll erscheint. Für den Betrieb entsteht keine Verpflichtung zu einer späteren 
Übernahme. 

Der Praktikant verpflichtet sich,  
 die ihm übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen, 
 die geltenden Arbeitsordnungen und Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften 

über Schweigepflicht zu beachten, 
 bei Fernbleiben vom Praktikum den Praktikumsbetrieb unverzüglich zu unterrichten. Ebenfalls 

ist die Schule zu benachrichtigen. 
 
4. Arbeitszeit 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 6 Stunden. Nach 4,5 
Stunden ist eine Pause vorzusehen.  

 
5. Vergütungsanspruch 
Der Praktikant hat keinen Rechtsanspruch auf eine Vergütung durch den Praktikumsbetrieb. 

 
5. Versicherungsschutz 
Es besteht gesetzlicher Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz durch den Schulträger.  

 
 

Schule      Unternehmen    Sorgeberechtigte 

    


